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Regeste

Aberkennung der Flüchtlingseigenschaft

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen
Verfügungen nach Art. 5 VwVG. Das SEM gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG und
ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet betreffende
Ausnahme im Sinn von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist
daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde und entscheidet auf dem
Gebiet des Asyls in der Regel - so auch vorliegend - endgültig (Art. 105 AsylG, Art. 83 Bst.
d Ziff. 1 BGG).

E. 1.2
Die Beschwerde ist frist- und formgerecht eingereicht. Die Beschwerdeführerin hat am
Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen, ist durch die angefochtene Verfügung
besonders berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Sie ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
105 und 108 Abs. 1 AsylG; Art. 48 Abs. 1 sowie Art. 52 Abs. 1 VwVG).

E. 1.3
Auf die Beschwerde ist einzutreten.

E. 2
Die Kognition des Bundesverwaltungsgerichts und die zulässigen Rügen richten sich im
Asylbereich nach Art. 106 Abs. 1 AsylG (vgl. hierzu BVGE 2014/26 E. 5).

E. 3
Über offensichtlich unbegründete Beschwerden wird in einzelrichterlicher Zuständigkeit
mit Zustimmung eines zweiten Richters entschieden (Art. 111 Bst. e AsylG). Wie
nachstehend aufgezeigt, handelt es sich vorliegend um eine solche, weshalb der
Beschwerdeentscheid nur summarisch zu begründen ist (Art. 111a Abs. 2 AsylG). Gestützt
auf Art. 111a Abs. 1 AsylG wurde vorliegend auf die Durchführung eines
Schriftenwechsels verzichtet.

E. 4
Gemäss Art. 63 Abs. 1 Bst. b AsylG widerruft das SEM das Asyl oder aberkennt die
Flüchtlingseigenschaft aus Gründen nach Art. 1 C Ziff. 1 FK. Diese Bestimmung sieht vor,
dass Flüchtlinge nicht mehr unter den Anwendungsbereich der FK fallen, wenn sie sich
freiwillig wieder unter den Schutz des Landes gestellt haben, dessen Staatsangehörigkeit sie



besitzen.

E. 5.1
Wie vom SEM richtig festgehalten, setzt die Anwendung von Art. 1 Bst. C Ziff. 1 FK
kumulativ voraus, dass der Flüchtling freiwillig in Kontakt mit seinem Heimatstaat getreten
ist, er mit der Absicht gehandelt hat, von seinem Heimatstaat Schutz in Anspruch zu
nehmen, und er diesen Schutz auch tatsächlich erhalten hat (BVGE 2010/17 E. 5.1.1).

E. 5.2.1
Das Kriterium der Freiwilligkeit bedingt, dass die Handlung des Flüchtlings (welche auf
eine Unterschutzstellung hinweist) ohne äusseren Zwang weder durch die Umstände im
Asylland noch durch die Behörden des Heimatstaates geschieht (BVGE 2010/17 E. 5.2.1).

E. 5.2.2
Für die Erfüllung des Kriteriums der beabsichtigten Unterschutzstellung genügt in der
Regel die Inkaufnahme von Schutzgewährung durch den Heimatstaat, wobei es auf die
Motive für die Heimatreise ankommen kann. Einfache Urlaubs- und Vergnügungsreisen
werden eher auf eine Inkaufnahme einer Unterschutzstellung schliessen lassen als Reisen
aus Gründen, welche - ohne gleich die Freiwilligkeit auszuschliessen - immerhin ein
gewisses Mass an psychischem Druck zur Heimatreise aus-üben (BVGE 2010/17 E. 5.2.3,
mit Hinweis auf EMARK 1996 Nr. 12 E. 8b S. 103).

E. 5.2.3
Als drittes Kriterium muss der Heimatstaat dem Betroffenen effektiv Schutz gewährt haben.
Dieses Kriterium ist erfüllt, wenn objektive Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die
fragliche Person tatsächlich nicht mehr gefährdet ist. Diese Anhaltspunkte können
vorwiegend in entsprechenden Handlungen des Heimatstaates gesehen werden (BVGE
2010/17 E. 5.3, EMARK 1996 Nr. 12 E. 8c).

E. 6.1
Die Beschwerdeführerin hielt sich während acht Monaten unbehelligt in Vietnam auf und
konnte ungehindert ein- und ausreisen. Sie machte überdies keinerlei
Verfolgungshandlungen von staatlichen Behörden geltend. Unter den gegebenen
Umständen ist ohne weiteres von einer effektiven Schutzgewährung durch das Land, dessen
Staatsangehörigkeit sie besitzt, auszugehen.

E. 6.2
Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, sie sei nur nach Vietnam gereist, um im
Sinn ihrer pazifistischen Lebensweise humanitäre Hilfe zu leisten, gilt es vorab
festzuhalten, dass die Schilderung des angeblichen humanitären Engagements einen
auffällig oberflächlichen und detailarmen Eindruck hinterlässt. Die Beschwerdeführerin
führte lediglich an, "Institutionen" unterstützt zu haben (ohne deren Namen konkret zu
benennen) sowie eine Schweizerin namens "B._______" begleitet zu haben, welche ein
Waisenhaus in Vietnam leite und auf finanzielle Mittel angewiesen sei. Auch die zu den
Akten gereichten Beweismittel vermögen ihr humanitäres Engagement nicht zu belegen, da
die Bilder ausschliesslich buddhistische Tempel und Gebetsversammlungen zeigen.
Schriftliche Bestätigungen der "Institutionen" oder von " B._______" wurden nicht zu den
Akten gereicht.

E. 6.3



Letztlich braucht die Frage der Authentizität dieses Vorbringens aber gar nicht
abschliessend beurteilt zu werden: Selbst bei Annahme der Richtigkeit der Angaben wäre
nämlich nicht davon auszugehen, der Drang zur Hilfeleistung habe eine im vorliegenden
Zusammenhang relevante Drucksituation oder moralische Pflicht der Beschwerdeführerin
begründet. Unter diesen Umständen ist die Freiwilligkeit der Einreise in den angeblichen
Verfolgerstaat sowie die Inkaufnahme von Schutzgewährung durch diesen zu bejahen.

E. 6.4
Somit sind alle materiellen Voraussetzungen für die Aberkennung der
Flüchtlingseigenschaft und den Entzug des Asyls erfüllt. Der Entscheid erweist sich gemäss
Akten schliesslich auch als verhältnismässig (vgl. BVGE 2010/17 E. 5.4.1), zumal die
Beschwerdeführerin über eine Niederlassungsbewilligung in der Schweiz verfügt und der
Ausgang des vorliegenden Entzugs- und Widerrufsverfahrens keine Auswirkung auf die
ausländerrechtliche Bewilligung hat.

E. 6.5
Die Vorinstanz hat demnach zu Recht die Flüchtlingseigenschaft der Beschwerdeführerin
aberkannt und das ihr in der Schweiz gewährte Asyl widerrufen.

E. 7
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die angefochtene Verfügung Bundesrecht nicht
verletzt, den rechtserheblichen Sachverhalt richtig sowie vollständig feststellt (Art. 106
Abs. 1 AsylG) und - soweit diesbezüglich überprüfbar - angemessen ist. Die Beschwerde ist
abzuweisen.

E. 8
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen
(Art. 63 Abs. 1 VwVG) und auf insgesamt Fr. 600.- festzusetzen (Art. 1-3 des Reglements
vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). (Dispositiv nächste Seite)
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